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Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Selm 
 
Der Rat der Stadt Selm hat am 14.12.2023 für die Durchführung der in den §§ 59 Abs. 3, 101 
– 104 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) – in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) – enthaltenen Bestimmungen folgende 
Rechnungsprüfungsordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Die Stadt Selm unterhält eine örtliche Rechnungsprüfung. Hierzu wurde zur Wahrnehmung 
der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung zwischen der Stadt Lünen und der Stadt Selm 
gem. §§1 und 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) – eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
geschlossen. 
 
(2) Diese Rechnungsprüfungsordnung bestimmt Rahmen und Grundsätze für die Tätigkeit der 
örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Selm.  
 
(3) Die Rechnungsprüfungsordnung ist von allen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung 
Selm zu beachten. 

 
§ 2 

Rechtliche Stellung und Rahmenbedingungen 
 
(1) Die rechtliche Stellung, die Rahmenbedingungen und die Aufgabenstellung der Rech-
nungsprüfung leiten sich insbesondere aus den §§ 101 ff. der Gemeindeordnung ab. 
 
(2) Die örtliche Rechnungsprüfung besteht aus der Leitung und den Prüferinnen und Prüfern. 
Die Leitung und die Prüferinnen und Prüfer müssen für die Aufgaben der Rechnungsprüfung 
persönlich und fachlich besonders geeignet sein. Nach Anhörung des Rechnungsprüfungs-
ausschusses bestellt der Rat die Leitung und die Prüferinnen und Prüfer und beruft sie ab. 
 
(3) Die personelle Besetzung der Rechnungsprüfung muss zur Wahrnehmung der gesetzli-
chen Aufgaben angemessen sein und ist bei der Übertragung weiterer Aufgaben oder Prüf-
aufträge zu berücksichtigen. Die Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben darf nicht durch die 
Übertragung weiterer Aufgaben oder Prüfaufträge gemäß § 104 Abs. 3 und Abs. 4 GO NRW 
beeinträchtigt werden. 
 
(4) Die Leitung und die Prüferinnen und Prüfer haben die ihnen obliegenden Aufgaben in ei-
gener Verantwortung auszuführen.  
 
(5) Die Rechnungsprüfung unterstützt die Organisationseinheiten präventiv und begleitend 
und gibt Hilfestellungen in Fragen der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung 
und Fehlervermeidung. Die Beteiligung und begleitende Beratung der Rechnungsprüfung he-
ben nicht die Verantwortung der Verwaltung auf. 
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§ 3 
Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 

 
(1) Die gesetzlichen Aufgaben ergeben sich §§ 59 Abs. 3 i.V.m. 102 sowie 104 Abs. 1 GO 

NRW. 
 

(2) Der Rat überträgt der Rechnungsprüfung gem. § 104 Abs. 2 und Abs. 3 GO NRW 
folgende Aufgaben: 

 
1. die Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,  

 
2. die Beratung der Verwaltung in Hinblick auf eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung 

und Fehlervermeidung,  
 

3. die Mitwirkung bei der Aufklärung von Fehlbeständen am Vermögen der Stadt, ohne 
Rücksicht auf Art und Entstehungsgrund, 

 
4. die Beratung und Unterstützung der Verwaltung zur Prävention von Unregelmäßigkei-

ten und bei allen Fragestellungen zur Korruptionsprävention. 
 
(3) Der Rechnungsprüfungsausschuss kann der örtlichen Rechnungsprüfung im Rahmen sei-
ner gesetzlichen und der vom Rat übertragenen Aufgaben Aufträge erteilen. 

 
§ 4 

Arbeitsweise und Befugnisse 
 
(1) Die Verantwortung für die Organisation, Geschäftsverteilung und Prüfplanung obliegt der 
Leitung der Rechnungsprüfung. Die Prüfung erfolgt nach einem risikoorientierten Ansatz. 
 
(2) Die Rechnungsprüfung führt den mit den Prüfungsgeschäften verbundenen Schriftverkehr 
selbstständig. Die Prüferinnen und Prüfer haben die geprüften Unterlagen in grüner Farbe mit 
Namenszeichen und Stempel unter Angabe des Datums zu kennzeichnen. 
 
(3) Drucksachen, die in die Zuständigkeit der Rechnungsprüfung fallen, unterzeichnet die Lei-
tung der Rechnungsprüfung. 
 
(4) Die Leitung der Rechnungsprüfung hat das Recht, an den Sitzungen des Rates und seiner 
Ausschüsse teilzunehmen. Sie entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, an welchen 
Fachausschüssen die Prüferinnen und Prüfer teilnehmen sollen. 
 
(5) Der Leitung und den Prüferinnen und Prüfer sind zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf 
Verlangen alle geforderten Auskünfte und Nachweise zu erteilen. 
 
Dies gilt gleichermaßen für   
 

1. die Verwaltung,  
 

2. die städtischen Betriebe und sonstigen Einrichtungen,  
 

3. die Geschäftsführungen oder Vorstände der ihrer Prüfung unterliegenden Gesellschaf-
ten, Anstalten, Stiftungen, Zweckverbänden und anderen Vereinigungen und Einrich-
tungen und  
 

4. die Abschlussprüfer der verselbständigten Aufgabenbereiche. 
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Zur Gewährleistung eines den Tatsachen und den Umständen entsprechenden zutreffenden 
und korrekten Ergebnisses ist ihnen der jederzeitige Zutritt zu allen Räumlichkeiten und Ört-
lichkeiten mit dienstlichem Bezug und das Öffnen von Behältnissen jeglicher Art zu gewähren. 
Akten, Schriftstücke, Datenträger und sonstige Unterlagen sind auf Verlangen auszuhändigen 
oder zu übersenden. Sie können sich angeschaffte oder noch anzuschaffende Gegenstände 
oder Verfahren vorführen und erläutern lassen. 
 
(6) Die Dienststellen haben den Prüferinnen und Prüfern ihre Prüfungsaufgaben in jeder Weise 
zu erleichtern. Stößt die Prüfung auf Schwierigkeiten, so hat die Leitung der örtlichen Rech-
nungsprüfung den Bürgermeister/die Bürgermeisterin um die erforderlichen Maßnahmen zu 
bitten. 
 
(7) Soweit es der Prüfungs- bzw. Untersuchungszweck zulässt, sind die Leitungen der jewei-
ligen Organisationseinheiten vor Prüfungsbeginn zu unterrichten.  
 
(8) Werden bei Durchführung von Prüfungen Veruntreuungen, Unterschlagungen, Korruption 
oder wesentliche Unkorrektheiten festgestellt, so hat die Leitung der örtlichen Rechnungsprü-
fung unverzüglich die dienstvorgesetzte Stelle zu unterrichten. Dem Rechnungsprüfungsaus-
schuss ist hierüber Bericht zu erstatten. 
 
(9) Ergeben sich aus dem Bericht Feststellungen von dezernatsübergreifender Bedeutung, 
werden die hiervon betroffenen Organisationseinheiten ebenfalls unterrichtet. 
 
(10) Zu den Berichten und Prüfungsfeststellungen ist innerhalb einer Frist von vier Wochen – 
es sei denn, es wird eine andere Frist vereinbart – eine Stellungnahme abzugeben. Die Stel-
lungnahme ist durch die Leitung der betreffenden Organisationseinheit zu unterzeichnen. Wer-
den Berichte bzw. Prüfungsfeststellungen nicht rechtzeitig bzw. nicht ausreichend innerhalb 
der gesetzten Frist beantwortet, so hat die Rechnungsprüfung dem Bürgermeister/der Bürger-
meisterin und – so erforderlich – dem Rechnungsprüfungsausschuss zu berichten.  
 
(11) Die örtliche Rechnungsprüfung kann sich  mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses Dritter als Prüfer bedienen. 
 

§ 5 
Mitteilungspflichten der Verwaltung und Betriebe gegenüber der 

örtlichen Rechnungsprüfung 
 

(1) Die zuständigen Dienststellen sind zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung verpflichtet, 
die Rechnungsprüfung unverzüglich zu unterrichten bzw. zu beteiligen bei 
 

1. beabsichtigten Maßnahmen von grundsätzlicher und finanzieller Bedeutung, 
 

2. allen festgestellten oder vermuteten Unregelmäßigkeiten (Diebstähle, Unterschlagun-
gen, Kassenfehlbeträge etc.), 

 
3. besonderen Vorkommnissen im Bereich der Finanzbuchhaltung. 

 
(2) Der Rechnungsprüfung sind von den zuständigen Dienststellen unaufgefordert zuzuleiten: 
 

1. alle Einladungen und Drucksachen einschließlich der Niederschriften des Rates und 
seiner Ausschüsse, 

 
2. die Wirtschaftspläne, die Jahresabschlüsse und die dazugehörenden Prüfungsbe-

richte der Beteiligungsgesellschaften und der Eigenbetriebe bzw. der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtungen, 
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3. die Prüfungsberichte oder sonstigen Gutachten anderer Behörden bzw. externer 
Prüforgane (Bezirksregierung, Finanzamt, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Landes-
rechnungshof, Bundesrechnungshof, Wirtschaftsprüfer u.a.) sowie die hierzu ergan-
genen Stellungnahmen der Verwaltung, 

 
4. die Namen der anordnungsbefugten Bediensteten, 
 
5. die Namen der Bediensteten, die berechtigt sind, für die Stadt Verpflichtungserklä-

rungen abzugeben, 
 

6. der Stellenplan und die Ergebnisse der Stellenbewertungsverfahren. 
 

(3) Alle Verträge, die der Beschlussfassung der politischen Gremien der Stadt Selm bedürfen, 
sind vor ihrer Unterzeichnung der Rechnungsprüfung zur möglichen Stellungnahme vorzule-
gen.  
 
(4) Dienst- bzw. Geschäftsanweisungen sind mit einer Frist von vier Wochen vor ihrem Erlass 
der Rechnungsprüfung zur Kenntnis und möglichen Stellungnahme zuzuleiten. 
 
(5) Satzungen, die zum Zwecke der Erhebung von Steuern, Gebühren oder Entgelten erlassen 
werden, sind mit einer Frist von vier Wochen vor ihrem Erlass der Rechnungsprüfung zur 
Kenntnis und möglichen Stellungnahme zuzuleiten. 
 
 

§ 6 
Berichterstattung 

 
(1) Die örtliche Rechnungsprüfung unterstützt den Rechnungsprüfungsausschuss bei seinen 
Aufgaben. 
 
(2) Die örtliche Rechnungsprüfung informiert den Ausschuss regelmäßig über ihre Prüfaktivi-
täten. 
 
(3) Bei wesentlichen Unstimmigkeiten zwischen Rechnungsprüfung und Organisationseinheit 
unterrichtet die Leitung der Rechnungsprüfung den Bürgermeister/die Bürgermeisterin und 
ggf. den Rechnungsprüfungsausschuss.  
 
(4) Über wesentlichen Unstimmigkeiten zwischen Rechnungsprüfung und Verwaltungsvor-
stand unterrichtet die Leitung der Rechnungsprüfung den Rechnungsprüfungsausschuss; der 
Bürgermeister/die Bürgermeisterin legt darin die abweichende Auffassung des Verwaltungs-
vorstandes dar. Der Rechnungsprüfungsausschuss berät über den Gegenstand und spricht 
dem Rat gegenüber eine Empfehlung zur weiteren Verfahrensweise aus. 
 
(5) Bei Zweifeln darüber, was als wesentlich zu bewerten ist, entscheidet die Leitung der Rech-
nungsprüfung in Abstimmung mit dem Vorsitzenden. 
 

 
§ 7 

Inkrafttreten 
 

 
Diese Rechnungsprüfungsordnung tritt am 01.04.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Rech-
nungsprüfungsordnung vom 25.06.2009 außer Kraft. 
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Kraftloserklä rung einer Sparkassenurkunde

Die Sparkassenurkunde der Sparkasse an der

Lippe Nr. 30140883 wird nach vorhergegangenem

Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt.

Dieser Beschluss kann nur nach Maßgabe der

§ 957, 958 ZPO angefochten werden.

Lünen, 30. März 2026
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